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Stellungnahme zum 2. Sozialversicherungsänderungsgesetz, 185/ME 24. GP 
 
 
MTD-Austria, der Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste erlaubt sich 
höflich als Vertreter der Interessen der im MTD-Gesetz, BGBl 460/1992 idF BGBl  I 101/2008 
geregelten Berufe Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, 
Physiotherapie und Radiologietechnologie, zu o.g. Entwurf wie folgt Stellung zu nehmen. 
 
 
Zu Art. 1 Z 3 (§ 31a Abs. 4 Z 5 ASVG) 
 
MTD-Austria unterstützt die Bemühungen zur Weiterentwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (e-health) im Gesundheitswesen und erlaubt sich, in diesem 
Zusammenhang auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung aller 
Gesundheitsdiensteanbieter hinzuweisen. In Bezug auf die elektronische Gesundheitsakte 
bedeutet dies, die Berechtigung von Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste (MTD) auf die relevanten Daten zugreifen zu können. Das gilt für alle Sparten der 
gehobenen MTD. 
 
Die Voraussetzung dafür ist ein elektronischer Berufsausweis für MTD. Die dafür 
notwendigen Rechtsgrundlagen sind dringend zu schaffen. Damit würde auch dem 
Regierungsprogramm der 24. GP, Seite 193, entsprochen, das sowohl die Registrierung von 
Berufsberechtigungen als auch die Ausstellung von Berufsausweisen beinhaltet. 
 
Bei der Einrichtung von Berufsausweisen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass  
 

- es sich um einen Europäischen Berufsausweise handelt (vgl. RL 2005/36/EU), 
- den Anforderungen an einen Heilberufsausweis entsprochen wird (siehe 

www.hprocard.eu) 
 

Diese Forderungen sind auch kompatibel mit dem Projekt ELGA.  
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MTD-Austria fordert daher dringend die Erfassung der berufsberechtigten Angehörigen der 
gehobenen MTD und die Ausstellung der Berufsausweise, die den o.a. Anforderungen zu 
entsprechen haben. MTD-Austria erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass der Dachverband 
über eine eigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung jederzeit in der Lage ist, diese 
Aufgaben zu übernehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mag. Gabriele Jaksch 
Präsidentin MTD-Austria 
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